
Das aktuelle Gespräch

Gewaltanwendung un gerechte Revolution
VO  Z WILKENS

Der Gesprächsbeitrag Von Gerhard Grohs „Gerechte Rebellion oder cQhristliches
Wiıiderstandsrecht?“ (OR 3/78 401 1St für mich das Musterbeispiel einer
Polemik, die ZUuU Selbstzweck geworden 1St. Daraus erklären sıch die entstellen-
den und unterstellenden Elemente in seinen Ausführungen meınem Beıitrag
„Gewaltanwendung und gerechte Revolution Überlegungen A2US Anlafßß eıines
Briefes AusSs ent ZuUur Lage 1ın Südafrıka“ VO': 2 Februar 1978 und dem Brief
des Rates der EKD VO' März 1978 dem Genter Hintergrundpapier „Süd-
afrıka heute Hofinung welchen Preıis?“ VO Dezember 1977

Da M1r der Platz in der für polemische und antıpolemische Bedürfnisse
einzelner schade sein scheint, benutze ich diese Gelegenheit für einıge Ver-
deutlichungen 1n der Sache, dıe dann auch ındıirekt auf den Beitrag VO' Grohs
aANLWOrften.

Meın 1m „Deutschen Allgemeinen Sonntagsblatt“ (NrV wichtigen
Stellen leider gekürzt) abgedruckter Artikel 1St keine Behandlung VO  3 Südatfrıka-
fragen 1m CENSCIECNH Sınne. Vielmehr versuchte ıch zeıgen, daß WIr seıit einıger
eıit ıne Art Retheologisierung säkularisierter Heilslehren und bestimmter Ge-
sellschaftstheorien erleben, deren Verwirklichung die Anwendung tötender TEeVO-

lutionärer Gewalt einschließt. Während Philosophen, Historiker und Diplomaten
von Rang angesichts des gegenwärtigen Höhepunktes ideologisierter
Gewalt ihre beschwörende Stimme erheben, endlich AUusSs der Geschichte lernen
und den Irrglauben die Gewalt ZUX Lösung von Konflikten überwinden,
erweckt die Christenheıit den Eindruck, daß sS1e in der Gewaltfrage Erneut 1Ns
Stottern geraten 1St und nach schlüssigen Formeln für die Rechtfertigung blutiger
Gewalt sucht. Der leichtfertige Umgang des Hintergrundpapiers miıt der Gewalt-
irage veranlaßte mich, diesen Zusammenhang zeigen und davor WAarncdel),

dem Eindruck der unbestritten bedrängenden Lage 1in Südafrıka die etzten
Sıcherungen iın der Gewaltfrage durchbrennen lassen.

Vom ersten Augenblick habe iıch das Antırassısmus-Programm mit seinem
Sonderfonds 1m Zusammenhang drohender Fehlleistungen in der Gewaltfrage
gesehen. Das Hintergrundpapier hat miıch darın bestätigt. Bekanntlich lautet
einer der Kernsätze des Antirassısmus-Programms, es richte die Opfer des Rassıs-
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INUS nicht, „dıe sıch Gewaltanwendung als etztem Ausweg CZWUNSCH sehen,
erlıttenes Unrecht wiedergutzumachen und den Weg 1n ıne NEUC, gerechtere

Gesellschaftsordnung öftnen“ (Zentralausschufß Addıs Abeba Dies ISt
ıne kirchlich unstatthafte Posıtiıon, weil s1e erstens auf Kriterien für die Ent-
scheidung ZUr Gewaltanwendung und für die Beurteilung gewalttätiger Maß-
nahmen verzichtet: weiıl sıe zweıtens für 1ne allentalls denkbare ultıma ratiıo0-
Entscheidung des einzelnen Gewissens 1n auswegloser Sıtuation und bei Aner-
kennung unvermeidlicher Schuldverstrickung ine unlimitierte Rechtfertigung
vOrweg ausspricht. Das Hıntergrundpapier erklärt aber gerade dieses um —-

sentlichen Bestandteil des Antırassısmus-Programms und postuliert Nnu  } als WEe1l-
Schritt ine Lehre von der gerechten Rebellion. Es beruft sıch dabe: auf die

Analogie einer Lehre VO gerechten Krieg, versaumt aber, das in Jahrhunder-
ten entwickelte engmaschiıge Netz dieser Lehre ZuUuUr Prüfung des „Gerechtseins“
eines Krıieges ebenfalls auf die Revolutionsproblematik anzuwenden. Auf diese
Weise wırd schliefßlich jeder Art VO'  3 Gewaltanwendung einer gerechten Sache
willen ıne Scheinlegitimation verschaft.

Immer wıeder wırd die Verwerfung einer Lehre VO gerechten Krıeg und
einer Lehre von der gerechten Rebellion MIt der Doktrin eines unbedingten
staatlichen Gewaltmonopols un einer strikten Gewaltlosigkeit gleichgesetzt. Es
1St aber unterscheiden zwischen einer Lehre als eiınem schlüssigen, objektivieren-
den und zeitlos gültigen ethischen Ordnungs- und Bewertungssystem einerseits
und der schrecklichen Erfahrung einer Herausforderung gewalttätigem Wider-
stand andererseits. Von der Beteiligung eines Christen einer gewalttätigen
revolutionären Auseinandersetzung kann NUur 1 Zusammenhang einer AauSWCS-
losen Verstrickung 1n das OSEe dieser Welt gesprochen werden, die ein Handeln
NUr noch Anfechtung und 1m Glauben diıe Vergebung (zottes ermöglıicht.
Es geht dabei dıe kontingente Gewissensentscheidung des einzelnen Betrofte-
NCN 1mM Konflikt Zzwiıischen gegensätzlıchen Grundanforderungen, ohne daß die
Alternative talsch oder richtig VO  3 vornherein teststeht. Hıer 1STt jede Doktrin
als absolute Norm fehl Platze. Das gilt sowohl für die gerechte Revolution
als auch für das staatliche Gewaltmonopo|l als auch für die Gewaltlosigkeit. ber

g1ibt Prüfungskriterien als Entscheidungshilfen, W 1e€e S1ie in den Gewaltthesen
der Kammer der EKD für Öftentliche Verantwortung vertireten werden. Das Hın-
tergrundpapıer Aaus enf versaumt CS, diesen Kriterien nachzugehen, und verzich-
tet damıit zugleich auf einen spezifisch kirchlichen Beıtrag der Sıtuation iın
Südatrıka ZUgUuNstenN eines politischen Kalküls. Der Nachweis der Ausweglosig-
keit einer Sıtuation 1St aber nıcht einmal Politik, sondern eın Beitrag ZUur Kata-
strophe.
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Der 1n diesem Zusammenhang wieder ausgesprochene Appell die Soli-
dariıtät MIt den Schwarzen und Farbigen 1St voll akzeptieren. Es ware realı-
stisch, auch die Weißen 1n diesen Appell einzuschließen. Fuür Grundhaltungen
und Motivatiıonen sınd derartıge Grundwerte, W 1e€e WIr auch ON heute dıs-
kutieren, VOonNn oroßer Bedeutung; aber für konkretes politisches Handeln wird
ıhre Ergiebigkeit meistenteils überschätzt. Auf jeden Fall 1St darauf achten,
dafß Vorschläge des Willens tür den politischen Verstand argumentierbar
sınd, wWenn InNnan nıcht 1in das Abseits politischer Belanglosigkeit geraten 11 Das
gilt für dıe Investitionsdiskussion, dıe 1n den größeren Zusammenhang
internationaler Wirtschaftsbeziehungen gestellt werden muß, AUuUsSs denen kein Be-
teiligter ohne weıteres aussteigen kann, ohne siıch selbst schädıgen. Daher siınd
auch Vorstellungen eines allgemeinen Wirtschaftsboykotts, der die Ausma{fße eines
Handelskrieges annehmen müßte, cehr wen1g realıistisch.

Der Wirtschaft dart keine Eigengesetzlichkeit zugestanden werden, als ob S1ie
sıch wertneutral verhalten un gegenüber dem politischen Geschehen eın Sonder-
daseıin führen dürte ber die Wirtschaft hat hre Gesetze, sS1e 111 leben, investie-
ren, Erfolge haben und ewınne machen. Nur erfüllt S1e hre für die Gesell-
schaft unentbehrliche Funktion. Darum soll auch das Gewicht der Wirtschafts-
beziehungen ZUuUr Geltung gebracht werden, auf Änderungen ın Südafrıka hın-
zuwirken. Dazu kann auch eın restriktives Verhalten auf diesem Gebiet gehören.
Es gibt ohnehin Anzeichen für eın 1n diese Rıchtung zıelende Selbstregulierung,
da ausländische Firmen und ausländisches Kapital zunehmend empfindlich WeTl-

den gegenüber einer erwartenden innenpolıtischen Instabilität 1n Südafrıka.
Weniger der äaußere Druck, der ohnehin gegenüber der burischen Mentalıität
weniıg ausrichtet, als vielmehr die eigene Einsicht, daß Apartheid und getrennte
Entwicklung ın .eiınem modernen Industriestaat als Fremd- und Sprengkörper
wirken, werden den unterschwellig Jlängst vorhandenen Zweifel der Weiısheit
des Apartheidsystems often hervortreten lassen.

Wer Aaus ethischen und polıtischen Gründen vewalttätige Lösungsversuche
für Südafrıka ablehnt, dartf sıch nıcht dem Verdacht auSSsSetzZenN, etzten Endes
Status quO ftestzuhalten. ber ine Rechenschaft über Grundlagen und Möglich-
keiten der politischen Ethik 1St erforderlich. Südafrıka 1St für die Anwendung
polıtischer Ethik kein Sondertall. Es ISt brisanter, gefährlicher, komplizierter,
durch Geschichte und Gegenwart belasteter als manche anderen politischen Felder,
die WIr seit 1945 bestellt haben ber prinziıpiell 1St Südafrıka für Grundlagen,
Methoden und Zielsetzung kırchlichen Dıenstes 1n politischen Fragen kein Son-
derfall. Eın Kardıinalfehler ware CS, allein VO'  3 theologischen Prämissen her 1m
Banne einer Eigengesetzlichkeit VO  3 Kirche und Theologie politische Programme
aufstellen wollen. Wır haben nıcht selbst Politik treiben, sondern auf Poli-
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tik hinzuwirken. Für Afrıka heißt das, dafß Wır u15 bemühen müussen, für ıne
verbesserte Politik Herz und Verstand öffnen. Dazu reichen fromme Appelle
nıcht AausS, sondern WIr mussen uns der politischen Argumentatıon stellen, auf
dem Feld des Politischen selbst den Nachweis führen, daß die Befolgung S1tt-
licher Gebote nıcht 11UX möglıch und vernünftig 1St, sondern erst dazu befähigt,
die Ziele eıner dem Menschen verpflichteten Politik verwirklichen.

Wenn 1n Südafrıka dıe Dınge in ewegung geraten sollen, ohne da{fß
schweren blutigen Auseinandersetzungen kommt, dann kann dies 1Ur geschehen,
wWenn sich Ort und Stelle selbst HE politische Kraftfelder entwickeln, und
WAar sowohl auf der weißen Ww1e auf der schwarzen Seite. Wır sollten der Vor-
stellung absagen, da{ß durch Eingrifte oder ruck allein VO  3 außen her Gutes
erreicht werden kann.

Eın mıtwirkender Dialog auf der Suche nach poliıtischen Alternativen Ge-
walttätigkeiten 1St Ort und Stelle führen Dıie etzten Besuche VO  3 Reprä-
sentanten der EKD 1n Südafrıka haben gezelgt, daß die Möglıchkeiten dazu bei
weıtem nıcht ausgeschöpft sind.

Wenn diese Betrachtung 1mM ruck erscheint, lıegt aller Wahrscheinlichkeit
nach ine eingehende Erklärung des Rates der FEKD ZUuUr Begründung se1nes den
ORK gerichteten Brietes VO März 978 VOF: Daher erübrigt sich dieser
Stelle ine persönliche Stellungnahme von MIr den den Rat erhobenen
Vorwürten. Der Rat der EK  &® hat 1n den etzten Jahren auf Angelegenheiten
des südlichen Afrıka eın hohes Mafß viele meıinen eın Übermaß eıt und
raft verwendet w1e auf kein anderes vergleichbares Thema (S hierzu besonders
tolgende Dokumentensammlung: EKD-Texte Südafrika, epd-Dokumentation
Nr 31a/78 VO Juli 978 Wirtschaftsbeziehungen Südafrika. Südafrıka-
nischer Kiıirchenrat und Evangelische Kırche 1n Deutschland Zur Frage VO  3 nvest1-
tiıonen 1n Südafrika. Texte 1  9 Verlag ÖOtto Lembeck, Frankfurt

Diese Art der Auseinandersetzung möchte iıch abschließend A4us ZWwel über
den Gegenstand Südafrıka hinausgreifenden Gründen bedauern.

a) In der Evangelischen Kirche 1n Deutschland 1St die rage der Reichweite
und der Grenzen kirchlicher Gemeinschaft eINEUL gestellt. Ile Gliedkirchen der
EKD haben der Leuenberger Konkordie zugestimmt und damit ZUuU ersten ale
1n der Geschichte des deutschen Protestantismus Kirchengemeinschaft unterein-
ander erklärt. Auswirkungen auf ine verfassungsrechtliche Stärkung der FEKD
hat dies bisher nıcht gehabt, s1e sind auch VOTFrerst nıcht Dıie Gründe
dafür lıiegen nıcht zuletzt 1n den Dıifterenzen Zu Verständnıis des politischen
Dienstes der Kirche Der gegenwärtige Südafrıka-Streit 1n der EKD bringt ıhre
kirchliche Gemeinschaft in die gyrößte Gefahr.
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ORK und EKD sprechen gegenselt1g VO'  3 einer Vertrauenskrise. Dıe Ur-
sachen dafür ausschließlich beim Rat der EKD suchen, iSt ungerecht. Dies zeıgt
1n seiner Weıse der xürzlich veröftentlichte Kommentar eines unverdächtigen
Zeugen, des epd-Korrespondenten 1n enf Hans Vögeli. Er sprach VO  3 einem
desorijentierten Klima des ORK VO'  3 der unglücklichen Polıitik einer Konflikt-
strategıe des Genter Stabes gegenüber seinen Kritikern und VO  3 einer nıcht A4UuS$S-

reichenden Kommunikatıon zwischen dem ORK und seinen Mitgliedskirchen,
namentlıch WEC1N NUur wenıge Miıtarbeıiıter weitreichende Beschlüsse fassen, WwWı1ıe
Beispiel des Hintergrundpapieres und der Vergabe VO  3 Geldern AauS$s dem P R
Sondertonds die Patriotische Front Sımbabwes abzulesen se1l (S epd
Nr 163 VO' August Wiıe Iannn da werden, da{ß grofße Mıt-
gliedskirchen Leistungen und Fehlleistungen des ORK 1n gleichbleibender Kritik-
losiıgkeit entgegennehmen? Es hılft deshalb auch nıcht weıter, wenn ein leitendes
Mitglied des Genter Stabes seıne Unzufriedenheit miıt der EKD 1n die Feststel-
lJung kleidet, diese se1 1n ıhrer volkskirchlichen Sıtuation un deren besonderen
Umständen befangen, und seıit Jahren ımmer wieder VO ökumenischen Dehfizit
der EKD spricht (s Gespräch mit Konrad Raiser, epd Nr 156572 VO August

Da die hauptsächlichen Schwierigkeiten den Umgang mIit politischen
Gegenständen betreffen, sollte entf dieser Stelle kritische Selbstbesinnung
üben, nıcht das Ganze der Sökumenischen Gemeinschaft gefährden.
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